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1. In Anhang I (Begriffsbestimmungen) wird die folgende Definition eingefügt: 

„104a. „steriles Cockpit“ (sterile flight crew compartment): jeder Zeitraum, in dem 
die Flugbesatzungsmitglieder nicht gestört oder abgelenkt werden, außer wegen 
Sachverhalten, die für den sicheren Betrieb des Luftfahrzeugs oder die Sicherheit der 
Insassen von entscheidender Bedeutung sind.“ 

2. In Anhang III (Teil-ORO) erhält ORO.GEN.110 Buchstabe f folgende Fassung: 

„f) Der Betreiber hat Verfahren und Anweisungen für den sicheren Betrieb eines 
jeden Luftfahrzeugmusters festzulegen, einschließlich der Aufgaben und 
Zuständigkeiten des Bodenpersonals und der Besatzungsmitglieder für jede 
vorgesehene Art von Flug- und Bodenbetrieb. In diesen Verfahren und Anweisungen 
dürfen von einem Besatzungsmitglied keine Tätigkeiten während kritischer 
Flugphasen verlangt werden, die nicht für den sicheren Betrieb des Luftfahrzeugs 
erforderlich sind. Zudem müssen Verfahren und Anweisungen für ein steriles 
Cockpit enthalten sein.“ 

3. In Anhang III (Teil-ORO) erhält ORO.MLR.105 Buchstabe a folgende Fassung: 

„ORO.MLR.105 Mindestausrüstungsliste  

a) Es ist eine Mindestausrüstungsliste (MEL) gemäß Absatz 8.a.3 von Anhang IV 
der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 auf der Grundlage der entsprechenden Basis-
Mindestausrüstungsliste (MMEL), wie in den gemäß Verordnung (EU) Nr. 748/2012 
festgelegten Daten definiert, zu erstellen. Wurde im Zusammenhang mit den Daten 
zur flugbetrieblichen Eignung keine MMEL erstellt, kann sich die MEL auf die vom 
Staat des Betreibers bzw. vom Eintragungsstaat genehmigte einschlägige MMEL 
stützen.“. 

4. In Anhang IV (Teil-CAT) wird der folgende Absatz eingefügt: 

„CAT.GEN.MPA.124   Rollen von Luftfahrzeugen 

Der Betreiber hat Verfahren für das Rollen von Luftfahrzeugen festzulegen, um 
einen sicheren Betrieb zu gewährleisten und die Sicherheit der Pisten zu erhöhen.“. 

5. In Anhang IV (Teil-NCC) wird der folgende Absatz eingefügt: 

„NCC.GEN.119   Rollen von Luftfahrzeugen 

Der Betreiber hat Verfahren für das Rollen festzulegen, um einen sicheren Betrieb zu 
gewährleisten und die Sicherheit der Pisten zu erhöhen.“. 

6. In Anhang VIII (Teil-SPO) wird der folgende Absatz eingefügt: 
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„SPO.GEN.119   Rollen von Luftfahrzeugen 

Der Betreiber hat Verfahren für das Rollen von Luftfahrzeugen festzulegen, um 
einen sicheren Betrieb zu gewährleisten und die Sicherheit der Pisten zu erhöhen.“. 

 

 

www.parlament.gv.at




